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Technische Regeln für Gefahrstoffe - TRGS 721 - Gefährliche explo-

sionsfähige Gemische - Beurteilung der Explosionsgefährdung1 

Vom 2. Oktober 2020 (GMBl. Nr. 38 S. 808) 

 

Die Technischen Regeln für Gefahrstoffe (TRGS) geben den Stand der Technik, Ar-

beitsmedizin und Arbeitshygiene sowie sonstige gesicherte wissenschaftliche Er-

kenntnisse für Tätigkeiten mit Gefahrstoffen, einschließlich deren Einstufung und 

Kennzeichnung, wieder. 

Sie werden vom 

Ausschuss für Gefahrstoffe (AGS) 

aufgestellt und vom Bundesministerium für Arbeit und Soziales (BMAS) im Gemein-

samen Ministerialblatt (GMBl) bekannt gegeben. 

Diese TRGS konkretisiert im Rahmen ihres Anwendungsbereiches Anforderungen 

der Gefahrstoffverordnung (GefStoffV) und der Verordnung zur arbeitsmedizinischen 

Vorsorge (ArbMedVV). Bei Einhaltung der Technischen Regeln kann der Arbeitgeber 

insoweit davon ausgehen, dass die entsprechenden Anforderungen der Verordnung 

erfüllt sind. Wählt der Arbeitgeber eine andere Lösung, muss er damit mindestens die 

gleiche Sicherheit und den gleichen Gesundheitsschutz für die Beschäftigten errei-

chen. 

                                                      

1
 Hinweis: Die TRGS 721 wurde vollständig überarbeitet: 

- konkretisiert die Vorgehensweise bei der Beurteilung der Explosionsgefährdung (Kriterien für 

eine Explosionsgefährdung, Benennung zentraler Kenngrößen), 

- Berücksichtigung von Inhalten aus der Novellierung der Gefahrstoffverordnung, insbesonde-

re gefährlicher explosionsfähiger Gemische, 

- Vorgehensweise der Gefährdungsbeurteilung entsprechend TRGS 720, 

- Einbeziehung aller Einrichtungen, Prozess- und Betriebsbedingungen, die für den bestim-

mungsgemäßen Betrieb der Anlage einschließlich prozessnotwendiger Sonderzustände (wie 

z. B. An- oder Abfahren) oder die ordnungsgemäße Durchführung einer Tätigkeit erforderlich 

sind (Betriebskonzept), 

- nachvollziehbare Dokumentation, die auch Informationen zur Bewertung von Abweichungen 

enthält. 
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Literaturhinweise 

1 Anwendungsbereich 

(1) Die TRGS 721 konkretisiert die Beurteilung von Explosionsgefährdungen durch 

explosionsfähige Gemische und die Vorgehensweise zur Ermittlung der erforderli-

chen Schutzmaßnahmen. 

(2) Diese TRGS gilt auch für Verbrennungsreaktionen chemisch instabiler Gase, 

nicht aber für deren Zerfallsreaktionen. 

(3) Diese TRGS gilt nicht für Reaktionen energiereicher Stoffe oder Gemische in der 

kondensierten Phase im Sinne der TRGS 400. 

(4) Die im Folgenden beschriebene Beurteilung von Explosionsgefährdungen bezieht 

sich auf explosionsfähige Atmosphären, sofern nicht in den folgenden Nummern 

ausdrücklich anders erwähnt. Die Beurteilung der Explosionsgefährdungen von ex-

plosionsfähigen Atmosphären kann auf nicht-atmosphärische Bedingungen übertra-

gen werden, wenn die Einflüsse der nicht-atmosphärischen Bedingungen bekannt 

sind 

2 Begriffsbestimmungen 

Bezüglich der verwendeten Begriffe wird auf das Begriffsglossar zu den Regelwerken 

der BetrSichV, der BioStoffV und der GefStoffV sowie Abschnitt 2 der TRGS 720 

verwiesen. 

3 Informationsermittlung und Gefährdungsbeurteilung 

3.1 Gefährdungsbeurteilung 

3.1.1 Grundlagen 

(1) Die Beurteilung der Gefährdungen durch explosionsfähige Gemische ist nach § 6 

GefStoffV gefordert. Die Gefährdungsbeurteilung bildet die Basis für die Entwicklung 

des Explosionsschutzkonzeptes. Ein Explosionsschutzkonzept ist erforderlich, sofern 

das Auftreten explosionsfähiger Gemische nicht bereits unter Berücksichtigung der 
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Dichtheit der Anlage, der natürlichen Lüftung oder organisatorischer Maßnahmen 

sicher verhindert ist. Dies gilt sowohl für explosionsfähige Atmosphären (TRGS 720 

Abschnitt 3 Absatz 2 Nummer 1 bis 3) als auch für explosionsfähige Gemische unter 

nicht atmosphärischen Bedingungen (TRGS 720 Abschnitt 4 Absatz 2 Nummer 1 

bis 3) 

(2) Kann die Bildung gefährlicher explosionsfähiger Gemische nicht sicher verhindert 

werden, hat der Arbeitgeber zu beurteilen und zu dokumentieren: 

1. die Wahrscheinlichkeit und Dauer des Auftretens gefährlicher explosionsfä-

higer Gemische (siehe hierzu Abschnitt 3.2 sowie TRGS 722), 

2. die Wahrscheinlichkeit des Vorhandenseins oder der Entstehung und des 

Wirksamwerdens von Zündquellen einschließlich elektrostatischer Entladun-

gen (siehe hierzu Abschnitt 3.3 sowie TRGS 723 und TRGS 727) und 

3. das Ausmaß der zu erwartenden Auswirkungen von Explosionen (siehe hier-

zu Abschnitt 3.4.1 bis 3.4.3 in Verbindung mit TRGS 724). 

(3) Die Beurteilung muss sich auf die konkreten örtlichen und betrieblichen Verhält-

nisse beziehen. Dazu müssen die relevanten Informationen über den Prozess oder 

die Tätigkeit vorliegen. 

3.1.2 Vorgehensweise bei der Beurteilung 

(1) Die grundsätzliche Vorgehensweise bei der Gefährdungsbeurteilung ist in der 

TRGS 720 beschrieben. 

(2) Ausgangspunkt der Gefährdungsbeurteilung sind alle Einrichtungen, Prozess- 

und Betriebsbedingungen, die für den bestimmungsgemäßen Betrieb der Anlage ein-

schließlich prozessnotwendiger Sonderzustände, wie z. B. An- oder Abfahren, oder 

die ordnungsgemäße Durchführung einer Tätigkeit erforderlich sind, im Folgenden 

Betriebskonzept genannt. 

(3) Um das Betriebskonzept in der Gefährdungsbeurteilung bei der Festlegung von 

Schutzmaßnahmen berücksichtigen zu können, müssen dazu nachvollziehbare Do-

kumentationen vorliegen, in der auch die erforderlichen Informationen zur Bewertung 

von Abweichungen vom Betriebskonzept enthalten sind. 

(4) Die nachfolgenden Aussagen gelten sinngemäß auch für explosionsfähige Gemi-

sche unter nicht-atmosphärischen Bedingungen oder Gemische mit anderen Oxidati-

onsmitteln als Luft. 
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3.2 Beurteilung des Auftretens explosionsfähiger Atmosphäre 

(1) Das Auftreten explosionsfähiger Atmosphäre muss für das Innere und für die 

Umgebung der zu beurteilenden Arbeitsmittel oder Anlagen beurteilt werden. Explo-

sionsfähige Gemische unter nicht-atmosphärischen Bedingungen treten in der Regel 

nur im Inneren von Arbeitsmitteln oder Anlagen auf. 

(2) Die Beurteilung des Auftretens explosionsfähiger Atmosphäre muss die Eigen-

schaften der Stoffe und deren Verarbeitung, bei der brennbare Gase, Dämpfe, Nebel 

oder Stäube vorhanden sind oder entstehen können, berücksichtigen. 

(3) Explosionen mit gefährlichen Auswirkungen können auftreten, wenn die folgen-

den vier Voraussetzungen gleichzeitig erfüllt sind: 

1. hoher Dispersionsgrad der brennbaren Stoffe, 

2. Konzentration der brennbaren Stoffe in Luft oder einem anderen Oxidations-

mittel innerhalb ihrer Explosionsgrenzen, 

3. gefahrdrohende Menge, 

4. wirksame Zündquelle. 

(4) Bei der Beurteilung explosionsfähiger Gemische ist die Verteilung (hoher Disper-

sionsgrad), z. B. in Form von Gasen, Dämpfen, Aerosolen (fein verteilte Flüssigkeits- 

oder Feststoffteilchen) oder aufgewirbelten Stäuben (Feststoffteilchen), und ihre 

Konzentration im Gemisch mit Luft oder einem anderen Oxidationsmittel zu berück-

sichtigen. Der Dispersionsgrad von Nebeln oder Stäuben kann für das Zustande-

kommen einer explosionsfähigen Atmosphäre bereits ausreichend sein, wenn die 

Tröpfchen- oder Teilchengröße bei < 1 mm liegt. Zahlreiche in der Praxis auftretende 

Nebel, Aerosole und Stäube haben Teilchengrößen zwischen 0,1 und 0,001 mm. Bei 

Stoffen in gas- oder dampfförmigem Zustand ist ein ausreichender Dispersionsgrad 

naturgemäß gegeben. 

(5) Wenn die Konzentration des dispergierten brennbaren Stoffes in Luft oder einem 

anderen Oxidationsmittel einen Mindestwert (untere Explosionsgrenze) überschreitet, 

ist eine Explosion möglich. Eine Explosion ist nicht mehr möglich, wenn die Konzent-

ration einen maximalen Wert (obere Explosionsgrenze) überschritten hat. Für Staub 

ist in der Regel nur die untere Explosionsgrenze von Relevanz. 

(6) Hierbei sind folgende physikalische Eigenschaften und sicherheitstechnischen 

Kenngrößen der Stoffe zu berücksichtigen: 

1. bei Gasen: untere und obere Explosionsgrenze, 
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2. bei Flüssigkeiten: Flammpunkt bzw. unterer Explosionspunkt (UEP) und obe-

rer Explosionspunkt (OEP) oder Sättigungsdampfdruck bei den Verarbei-

tungs- bzw. Umgebungstemperaturen sowie untere und obere Explosions-

grenze, 

3. bei Stäuben: Korngrößenverteilung und Feuchte, untere Explosionsgrenze, 

Schwelpunkt. 

(7) Darüber hinaus ist der Verarbeitungszustand der Stoffe zu berücksichtigen: 

1. bei allen Stoffen: während der Tätigkeiten entstehende oder herrschende 

maximale (ggf. auch minimale) Konzentrationen der brennbaren Stoffe, 

2. bei Flüssigkeiten und bei Nebeln: 

a) Art der Verarbeitung einer Flüssigkeit, z. B. Versprühen, Verspritzen 

und Aufreißen eines Flüssigkeitsstrahles, Verdampfen und Kondensati-

on. Werden die Flüssigkeiten in Tröpfchen verteilt, z. B. versprüht, ist 

auch bei Temperaturen unterhalb des unteren Explosionspunktes 

(UEP) mit der Bildung von explosionsfähiger Atmosphäre zu rechnen. 

Bei Nebeln können sich wegen des Dampfdruckes der Flüssigkeit bei 

höheren Temperaturen die gefährlichen Eigenschaften den Werten des 

Dampf/Luft-Gemisches annähern, 

b) maximale, ggf. auch minimale, Verarbeitungs- bzw. Umgebungstempe-

raturen. Liegt z. B. die maximale Verarbeitungstemperatur über dem 

UEP der Flüssigkeit, so können explosionsfähige Dampf/Luft-Gemische 

vorhanden sein. Sofern der jeweilige UEP nicht bekannt ist, kann er in 

den folgenden beiden Fällen für Umgebungsdruck und Luft als Be-

standteil des explosionsfähigen Gases bzw. Dampf/Luft-Gemisches ab-

geschätzt werden: 

- bei reinen, nicht halogenierten Flüssigkeiten 5 K unter dem 

Flammpunkt, 

- bei Lösemittel-Gemischen ohne halogenierte Komponente 15 K 

unter dem Flammpunkt. 

Für explosionsfähige Gemische mit anderen Sauerstoffvolumenanteilen als Luft so-

wie Drücken kleiner Umgebungsdruck kann dieses Abschätzverfahren nicht ange-

wendet werden. 



PRÄVENTIVE 

RECHTSBERATUNG 

SEIT 26 JAHREN!

SOFTWARE MIT INHALTEN 
AUS EINER HAND!
Die rechtliche Vorsorgeuntersuchung für Unternehmen.
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Betriebsteil, wie zu erfüllen hat. Führungskräfte können auf 
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Sachverhalte im Unternehmen wiederholen sich, verursachen 
gleiche Risiken und lösen gleiche Rechtspfl ichten zur Risikoabwehr 
aus. Rechtspfl ichten werden nur einmal geprüft, verlinkt, gespei-

chert und immer wieder mehrfach genutzt. Wir sind Rechtsan-
wälte mit eigenen Informatikern und bieten eine Softwarelösung 
mit Inhalten und präventiver Rechtsberatung aus einer Hand. Auf 
Anregungen aus den Unternehmen passen unsere EDV-Spezialis-
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Weitere Informationen unter: 
www.rack-rechtsanwälte.de
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3. bei Stäuben: Vorhandensein oder Entstehen von Staub/Luft-Gemischen bzw. 

Staubablagerungen, z.B. beim Mahlen, Sieben, Fördern, Füllen, Entleeren, 

Schleifen und Trocknen. 

(8) Für Gemische unter nicht atmosphärischen Bedingungen ist zu beachten, dass 

sich die Explosionsgrenzen und die Sauerstoffgrenzkonzentration ändern. Der Kon-

zentrationsbereich, in dem explosionsfähige Gemische möglich sind, erweitert sich in 

der Regel mit steigendem Druck und steigender Temperatur des Gemisches (siehe 

auch den Anhang zu dieser TRGS). Die oberen Explosionsgrenzen liegen bei Gemi-

schen mit gegenüber Luft erhöhtem Sauerstoffanteil wesentlich höher als bei Gemi-

schen mit Luft. Bei einigen chemisch instabilen Stoffen (wie Acetylen oder Ethylen-

oxid) liegt unter bestimmten Bedingungen die obere Explosionsgrenze bei 100 %. 

Solche Stoffe können durch Entzündung auch ohne Anwesenheit von Luft oder Sau-

erstoff zu exothermen Reaktionen angeregt werden. 

(9) Für Stäube ist bei der Anwendung der Explosionsgrenzen zu beachten, dass sich 

die Staubkonzentration durch Aufwirbeln von Ablagerungen oder durch Absetzen von 

aufgewirbeltem Staub stark verändern kann. Es ist z. B. möglich, dass durch Aufwir-

beln von Staub explosionsfähiges Gemisch entsteht. 

(10) Es ist zu beachten, dass sicherheitstechnische Kenngrößen des Explosions-

schutzes in der Regel für atmosphärische Bedingungen beschrieben sind. 

(11) Liegen die zur Beurteilung erforderlichen Kenngrößen nicht vor, so müssen sie 

ermittelt werden. Im Anhang zu dieser TRGS sind die generellen Einflüsse von 

Druck, Temperatur und Sauerstoffanteil auf die maßgebenden sicherheitstechni-

schen Kenngrößen zusammengestellt. Liegen keine ausreichenden Kenntnisse über 

Abhängigkeiten, verlässliche Literaturdaten oder Abschätzungen vor, müssen die 

Kenngrößen experimentell bestimmt werden. 

3.3 Beurteilung des Auftretens einer wirksamen Zündquelle 

Zur Einleitung einer Explosion muss eine wirksame Zündquelle vorhanden sein. Die 

Wirksamkeit von Zündquellen, d. h. die Fähigkeit, ein explosionsfähiges Gemisch zu 

entzünden, hängt u. a. von der Energie der Zündquelle und von den Eigenschaften 

des explosionsfähigen Gemisches ab. Unter anderen als atmosphärischen Bedin-

gungen ändern sich die für die Zündung maßgebenden Eigenschaften der explosi-

onsfähigen Gemische, z. B. verringert sich die Mindestzündenergie von Gemischen 

mit zunehmendem Sauerstoffgehalt. Siehe hierzu TRGS 722. 
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3.4 Auswirkungen einer Explosion 

3.4.1 Allgemeines 

(1) Im Fall einer Explosion von gefährlicher explosionsfähiger Atmosphäre ist stets 

mit einem hohen Schadensausmaß und mit Personenschäden zu rechnen, die von 

Verletzten bis zu Toten reichen können. Eine differenzierte Betrachtung der Auswir-

kungen ist im Beurteilungsprozess deshalb in der Regel nicht erforderlich. 

(2) Eine das übliche Maß über- oder unterschreitende Explosionsauswirkung oder -

gefährdung muss bzw. kann bei den zu ergreifenden Maßnahmen in Umfang und Art 

berücksichtigt werden. 

(3) Mit einer das übliche Maß überschreitenden Auswirkung ist z. B. zu rechnen, 

wenn Versammlungsstätten (Kantinen usw.), Wege mit dichtem Verkehr (Straßen, 

viel benutzte Treppen, Fluchtwege usw.), Wohnungen und größere Büroräume im 

gefährdeten Bereich liegen oder wenn durch Explosionen Folgeschäden größeren 

Ausmaßes zu erwarten sind. Diesen Sonderfällen kann in der Regel bereits bei der 

Planung der Anlage durch Wahl ausreichender Abstände des explosionsgefährdeten 

Bereiches von den als Beispiel genannten Anlagen bzw. Einrichtungen oder durch 

Einsatz einer höherwertigen Gerätekategorie Rechnung getragen werden. 

(4) Darüber hinaus können durch eine Explosion in der Umgebung Auswirkungen 

entstehen, durch die andere gefährliche oder brennbare Stoffe freigesetzt bzw. ent-

zündet werden können. 

(5) Mit einer das übliche Maß unterschreitenden Auswirkung ist z. B. zu rechnen, 

wenn eine explosionsgefährdete Anlage unter solchen Bedingungen betrieben wird, 

dass mit einer Gefährdung von Arbeitnehmern und anderen Personen nicht zu rech-

nen ist. Dies ist z. B. bei einer abseits gelegenen, ferngesteuerten Anlage mit auto-

matisch arbeitenden Notfunktionen der Fall. 

3.4.2 Ermittlung der Menge explosionsfähiger Atmosphäre 

(1) Zusätzlich zu den in Abschnitt 3.2 Absatz 6 genannten physikalischen Eigen-

schaften und sicherheitstechnischen Kenngrößen der Stoffe sind je nach Erfordernis 

zu berücksichtigen: 

1. bei Gasen und Dämpfen: Dichteverhältnis bezogen auf Luft und Diffusions-

koeffizient, 

2. bei Flüssigkeiten: Verdunstungszahl. 
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(2) Die Dichte der Dämpfe aller brennbaren Flüssigkeiten ist größer als die der Luft 

bei gleicher Temperatur. Die Dichte von Gasen ist in der Regel größer als die Dichte 

der Luft (schwere Gase). Hiervon ausgenommen sind z. B. Acetylen, Ammoniak, 

Cyanwasserstoff, Ethylen, Kohlenmonoxid, Methan oder Wasserstoff. Treten Gase 

tiefkalt aus, ändert sich das Verhalten (Schwergasverhalten). Dämpfe oder schwere 

Gase fallen nach unten und breiten sich aus, wobei sie sich fortschreitend mit der zur 

Verfügung stehenden Luft vermischen. Sie können auch über weite Strecken „krie-

chen“ und dort entzündet werden. Gase, die leichter als Luft sind, steigen umso 

schneller nach oben, je geringer ihre Dichte ist; sie vermischen sich hierbei fort-

schreitend mit Luft. Die Entmischung eines einmal gebildeten Gemisches in leichte 

und schwere Anteile allein durch die Schwerkraft ist nicht möglich. 

(3) Die Dichte des sich über einer Flüssigkeit bildenden Dampf/Luft-Gemisches wird 

durch den temperaturabhängigen Sättigungsdampfdruckes der Flüssigkeit begrenzt. 

Die auf Luft bezogene Dichte des sich über der Flüssigkeit bildenden Dampf/Luft-

Gemisches lässt sich wie folgt berechnen: 

ρv = Dv × Ps + (1 - Ps) 

mit 

ρv Dichteverhältnis Dampf/Luft-Gemisch zu Luft 

Dv Dichteverhältnis Brenngas (Dampf) zu Luft 

Ps Sattdampfdruck des Brenngases bzw. Dampfes in bar. 

So beträgt z. B. die auf Luft bezogene Dichte (Dichteverhältnis) des Dampfes von 

Hexan 2,97. Da jedoch Hexan bei 20 °C nur einen Sattdampfdruck von 0,16 bar hat, 

ergibt sich aus o. g. Gleichung ein auf Luft bezogenes Dichteverhältnis von 

ρv = 2,97 × 0,16 + (1 - 0,16) = 1,3. 

Das so ermittelte Dichteverhältnis ist bei der Beurteilung von Schwer- oder Leicht-

gasverhalten des Gemisches zu berücksichtigen. 

(4) Der Diffusionskoeffizient wird für die Bestimmung der explosionsfähigen Atmo-

sphäre in der Regel nur dann benötigt, wenn im Raum keine konvektiven Strömun-

gen vorhanden sind. 

(5) Über die nach Absatz 1 zu berücksichtigenden Eigenschaften der Stoffe hinaus 

sind die örtlichen und betrieblichen Verhältnisse zu berücksichtigen: 

1. bei allen Stoffen: 



TRGS 721 – Stand: 02.10.2020 

© Dr. Manfred Rack, Lurgiallee 12, 60439 Frankfurt am Main 

9 

a) Art der Tätigkeiten mit den Stoffen unter gasdichtem, flüssigkeitsdich-

tem oder staubdichtem Einschluss oder in offenen Apparaturen, z. B. 

Beschickung und Entleerung, 

b) Möglichkeit des Austretens von Stoffen an Ventilen, Schiebern, Rohrlei-

tungsverbindungen, Pumpen usw., 

c) Be- und Entlüftungsverhältnisse und sonstige räumliche Verhältnisse; 

mit dem Vorhandensein von brennbaren Stoffen oder Gemischen ist 

insbesondere in Bereichen zu rechnen, die von der Lüftung nicht erfasst 

sind, z. B. unbelüftete tiefliegende Bereiche wie Gruben, Kanäle und 

Schächte, 

2. bei Gasen und Dämpfen: schon geringe Luftbewegungen (natürlicher Zug, 

Umhergehen von Personen, thermische Konvektion) beschleunigen die Ver-

mischung mit Luft, 

3. bei Flüssigkeiten: Größe der Verdunstungsfläche, Verarbeitungstemperatur, 

Versprühen oder Verspritzen von Flüssigkeiten, 

4. bei Stäuben: Bildung von Staubablagerungen, bevorzugt auf waagerechten 

oder schwach geneigten Flächen (vgl. TRGS 722 Abschnitt 2.6), Aufwirbeln 

von Stäuben. 

3.4.3 Beurteilung der Gefährlichkeit explosionsfähiger Atmosphäre 

(1) Die Gefährlichkeit einer explosionsfähigen Atmosphäre wird insbesondere durch 

die Mengen und die Art ihres Einschlusses, z. B. in Behältern, mehr oder weniger 

geschlossenen Räumen, Gruben, Kanälen und im Freien, beeinflusst. 

(2) Mehr als 10 Liter zusammenhängende explosionsfähige Atmosphäre müssen in 

geschlossenen Räumen unabhängig von der Raumgröße grundsätzlich als gefährli-

che explosionsfähige Atmosphäre angesehen werden. Auch kleinere Mengen kön-

nen bereits gefahrdrohend sein, wenn sie sich in unmittelbarer Nähe von Menschen 

befinden. In Räumen von weniger als etwa 100 m3 kann auch eine kleinere Menge 

als 10 Liter gefahrdrohend sein. Eine grobe Abschätzung ist mit Hilfe der Faustregel 

möglich, dass in solchen Räumen explosionsfähige Atmosphäre von mehr als einem 

Zehntausendstel des Raumvolumens gefahrdrohend sein kann, also z. B. in einem 

Raum von 80 m3 bereits 8 Liter. Hieraus darf aber nicht gefolgert werden, dass dann 

der gesamte Raum als explosionsgefährdeter Bereich gilt. Nur der Teilbereich, in 



TRGS 721 – Stand: 02.10.2020 

© Dr. Manfred Rack, Lurgiallee 12, 60439 Frankfurt am Main 

10 

dem gefährliche explosionsfähige Atmosphäre auftreten kann, gilt als explosionsge-

fährdeter Bereich. Die Auswirkungen einer Explosion können jedoch darüber hinaus-

gehen und sind zu betrachten. 

(3) Bei vielen brennbaren Stäuben reicht bereits eine gleichmäßig über die gesamte 

Bodenfläche verteilte Staubablagerung von weniger als 1 mm Schichtdicke aus, um 

beim Aufwirbeln einen Raum normaler Höhe mit einem explosionsfähigen Staub/Luft-

Gemisch vollständig auszufüllen. Infolge einer ersten Explosion kann abgelagerter 

Staub aufgewirbelt werden und zu Folgeexplosionen führen. In der Gefährdungsbe-

urteilung ist dies besonders zu beachten, weil in diesem Fall explosionsfähige 

Staub/Luft-Gemische und wirksame Zündquellen gleichzeitig auftreten. 

(4) Befindet sich explosionsfähiges Gemisch in Behältern oder Anlagenteilen, die 

dem möglicherweise auftretenden Explosionsdruck nicht standhalten, so sind wegen 

der Gefährdung, beispielsweise durch Splitter beim Bersten, weitaus geringere Men-

gen als die oben angegebenen als gefahrdrohend anzusehen. Eine untere Grenze 

kann hierfür nicht angegeben werden. 

3.4.4 Beschränkung der Auswirkungen von Explosionen 

(1) Anforderungen zur Beschränkung der Auswirkung von Explosionen auf ein unbe-

denkliches Maß können TRGS 724 entnommen werden. 

(2) Zusätzlich zu den in Abschnitt 3.2 Absatz 6 genannten Eigenschaften der Stoffe 

sind je nach Erfordernis zu berücksichtigen: 

1. Maximaler Explosionsdruck, 

2. maximaler zeitlicher Druckanstieg, 

3. Detonationsfähigkeit und ggf. Detonationsgrenzen. 

(3) Bei besonderen örtlichen Verhältnissen sind unabhängig davon die physikali-

schen Wirkungen einer Explosion, z. B. Flammenausbreitung und Wärmestrahlung, 

Druckwirkungen, Möglichkeiten zur Ausbildung von Detonationen, zu betrachten. 

(4) Die sich in explosionsfähiger Atmosphäre ausbreitenden Flammen können ein 

Volumen einnehmen, das etwa zehnmal so groß ist wie das der explosionsfähigen 

Atmosphäre vor ihrer Entzündung. Dies gilt auch für explosionsfähige Gemische bei 

anderen Drücken und Temperaturen. Bei explosionsfähigen Gemischen mit gegen-

über Luft erhöhten Sauerstoffanteilen können die sich ausbreitenden Flammen ein 

Volumen bis zum 30-fachen einnehmen. Bei Ausbreitung in einer Richtung muss 

deshalb mit entsprechend langen Stichflammen gerechnet werden. 
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(5) In lang gestreckten Behältern oder Rohrleitungen sowie bei explosionsfähigen 

Gemischen unter erhöhtem Druck oder explosionsfähigen Gemischen mit gegenüber 

Luft erhöhten Sauerstoffanteilen besteht die Gefahr der Ausbildung von Detonatio-

nen. Detonationswellen haben beim Aufprall auf Hindernisse eine besonders starke 

zerstörende Wirkung. 
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Anhang Einfluss nicht-atmosphärischer Bedingungen auf die sicherheitstech-

nischen Kenngrößen 

Die Tabellen 1 bis 3 fassen den aktuellen Informationstand über die generellen Ein-

flüsse von Druck, Temperatur und im Vergleich zu Luft verändertem Sauerstoffanteil 

auf die sicherheitstechnischen Kenngrößen von Gasen, Dämpfen und Stäuben zu-

sammen [1, 2]. Die sicherheitstechnischen Kenngrößen werden in der Regel (nach 

Norm) bei Umgebungsbedingungen bzw. bei Umgebungsdruck und erhöhten Tempe-

raturen bestimmt. Diese nach Norm bestimmten Kenngrößen können in der Regel 

angewendet werden, solange atmosphärische Bedingungen vorliegen. Dennoch 

kann es erforderlich sein im Rahmen der Gefährdungsbeurteilung die Einflüsse von 

Druck, Temperatur und Sauerstoffanteil auch innerhalb atmosphärischer Bedingung 

zu berücksichtigen. 

Tabelle 1: Einfluss des Prozessparameters Druck 

Kenngröße 

Druck 

Stäube Gase/Dämpfe 

< Umge-

bungsdruck 

> Umge-

bungsdruck 

Einfluss 

abschätzbar 

< Umge-

bungsdruck 

> Umge-

bungsdruck 

Einfluss 

abschätzbar 

Brennzahl/ nicht 

kritischer 

kritischer nein 
n.a. 

Glimmtemperatur 

**)
 

konstant keine 

Erkenntnisse 

nein 
n.a. 

Selbstentzün-

dungstemperatur 

konstant keine 

Erkenntnisse 

nein 
n.a. 

Zündtemperatur 

***)
 

konstant keine 

Erkenntnisse 

nein Zunahme Abnahme nein 

Mindestzünd-

energie 

keine 

Erkenntnisse 

Abnahme nein Zunahme Abnahme nein 

Untere 

Explosionsgren-

ze 

Abnahme Zunahme ja Zunahme Abnahme nein 

Unterer 

Explosionspunkt 

***)
 

n.a. 

Abnahme Zunahme nein 
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Kenngröße 

Druck 

Stäube Gase/Dämpfe 

< Umge-

bungsdruck 

> Umge-

bungsdruck 

Einfluss 

abschätzbar 

< Umge-

bungsdruck 

> Umge-

bungsdruck 

Einfluss 

abschätzbar 

Oberer 

Explosionspunkt 

***)
 

n.a. 

Abnahme Zunahme nein 

Obere 

Explosionsgren-

ze 

n.a. 

Abnahme Zunahme nein 

Sauerstoffgrenz-

konzentration 

keine 

Erkenntnisse 

Abnahme nein Zunahme Abnahme ja 

Maximaler 

Explosionsdruck 

Abnahme Zunahme ja Zunahme Abnahme ja 

Maximaler zeit-

licher Druckan-

stieg (KSt-

Wert/KG-Wert 

Abnahme Zunahme ja Zunahme Abnahme nein 

Normspaltweite n.a. Zunahme Abnahme ja 

n.a.: nicht anwendbar 

*) Mindestzündtemperatur des abgelagerten Staubes 

**) Bei Stäuben: Mindestzündtemperatur des aufgewirbelten Staubes 

***) zusätzlich erweitert sich aber der Temperaturbereich, innerhalb dessen explosionsfähige Gemi-

sche möglich sind, mit steigendem Druck 

Hinweis: 

Die unteren Explosionsgrenzen von Gasen und Dämpfen sind meist nur in geringem 

Maße druckabhängig. Eine Ausnahme bilden z. B. schwer entzündbare teilhaloge-

nierte Kohlenwasserstoffe (Kältemittel). 

Bei einigen Gasen, z. B. bei Kohlenstoffmonoxid und Wasserstoff, können die oberen 

Explosionsgrenzen mit steigendem Druck abnehmen. Damit verhalten sie sich an-

ders als Kohlenwasserstoffe. 
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Tabelle 2: Einfluss des Prozessparameters Temperatur 

Kenngröße 

Temperatur 

Stäube Gase/Dämpfe 

< Umge-

bungstem-

peratur 

> Umge-

bungstem-

peratur 

Einfluss 

abschätz-

bar 

< Umge-

bungstem-

peratur 

> Umge-

bungstem-

peratur 

Einfluss 

abschätz-

bar 

Brennzahl/ 

Brennverhalten 

keine 

Erkenntnis-

se 

kritischer nein 

n.a. 

Glimmtemperatur
*)
 keine 

Erkenntnis-

se 

Abnahme nein 

n.a. 

Selbstentzün-

dungstemperatur 
n.a. n.a. 

Zündtemperatur
**)

 keine 

Erkenntnis-

se 

keine 

Erkenntnis-

se 

keine 

Erkenntnis-

se 

n.a 

Mindestzündener-

gie 

keine 

Erkenntnis-

se 

Abnahme ja Zunahme Abnahme nein 

Untere 

Explosionsgrenze 

keine 

Erkenntnis-

se 

Abnahme ja Zunahme Abnahme ja 

Obere 

Explosionsgrenze 
n.a. 

Abnahme Zunahme nein 

Unterer 

Explosionspunk
***)

 
n.a. 

entfällt entfällt entfällt 

Oberer 

Explosionspunkt
***)

 
n.a. 

entfällt entfällt entfällt 

Sauerstoffgrenz-

konzentration 

keine 

Erkenntnis-

se 

Abnahme ja Zunahme Abnahme ja 

Maximaler 

Explosionsdruck 

keine 

Erkenntnis-

se 

Abnahme ja Zunahme Abnahme ja 

Maximaler zeitli-

cher Druckanstieg 

(KSt-Wert/KG-

keine 

Erkenntnis-

se 

Zunahme für 

KSt < 

nein keine 

Erkenntnis-

se 

keine 

Erkenntnis-

se 

nein 
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Kenngröße 

Temperatur 

Stäube Gase/Dämpfe 

< Umge-

bungstem-

peratur 

> Umge-

bungstem-

peratur 

Einfluss 

abschätz-

bar 

< Umge-

bungstem-

peratur 

> Umge-

bungstem-

peratur 

Einfluss 

abschätz-

bar 

Wert) 
100

s

mbar 
 

Abnahme für 

KSt > 

150
s

mbar 
 

Normspaltweite n.a. Zunahme Abnahme ja 

n.a.: nicht anwendbar 

*)
 Mindestzündtemperatur des abgelagerten Staubes 

**)
 Bei Stäuben: Mindestzündtemperatur des aufgewirbelten Staubes 

***)
 zusätzlich erweitert sich aber der Temperaturbereich, innerhalb dessen explosionsfähige Gemi-

sche möglich sind, mit steigendem Druck 

Tabelle 3: Einfluss des Prozessparameters Sauerstoffvolumenanteil im Inert-

gas + O2-Gemisch 

Kenngröße 

Sauerstoffvolumenanteil im Inertgas + O2-Gemisch 

Stäube Gase/Dämpfe 

< 21 Vol.% > 21 Vol.% 

Einfluss 

abschätz-

bar 

< 21 Vol.% > 21 Vol.% 

Einfluss 

abschätz-

bar 

Brennzahl/ 

Brennverhalten 

konstant kritischer nein 
n.a. 

Glimmtemperatur
*)
 Zunahme Abnahme nein n.a. 

Selbstentzündungs-

temperatur 

Zunahme Abnahme nein 
n.a. 

Zündtemperatur
**)

 Zunahme Abnahme nein Zunahme Abnahme nein 

Mindestzündenergie Zunahme Abnahme ja Zunahme Abnahme  

Untere 

Explosionsgrenze 

konstant konstant nein Konstant bis 

in Nähe des 

Mindest-

zünddruckes 

konstant ja 

Obere 

Explosionsgrenze 
n.a. 

Abnahme Zunahme nein 
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Kenngröße 

Sauerstoffvolumenanteil im Inertgas + O2-Gemisch 

Stäube Gase/Dämpfe 

< 21 Vol.% > 21 Vol.% 

Einfluss 

abschätz-

bar 

< 21 Vol.% > 21 Vol.% 

Einfluss 

abschätz-

bar 

Unterer 

Explosionspunkt 
n.a. 

konstant bis 

in Nähe des 

Mindest-

zünddruckes 

keine 

Erkenntnis-

se 

ja 

Oberer 

Explosionspunkt 
n.a. 

Abnahme Zunahme Nein 

Sauerstoffgrenz-

konzentration 
n.a. n.a. 

Maximaler 

Explosionsdruck 

Abnahme Zunahme ja Abnahme Zunahme nein 

Maximaler zeitlicher 

Druckanstieg (KSt-

Wert/KG-Wert) 

Abnahme Zunahme nein Abnahme Zunahme nein 

Normspaltweite n.a. Zunahme Abnahme ja 

n.a.: nicht anwendbar 

*)
 Mindestzündtemperatur des abgelagerten Staubes 

**)
 Bei Stäuben: Mindestzündtemperatur des aufgewirbelten Staubes 
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